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Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  

 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Kreisausschuss 04.10.2021  nein 
Ausschuss für Umwelt, Mobilität, 
Tourismus und Kultur 

26.10.2021  ja 

Haupt-,Finanz-,Wirtschafts- und 
Digitalisierungsausschuss 

28.10.2021  ja 

Kreistag 02.11.2021  ja 
 
Titel 
 

1. Änderung der Abfallgebührensatzung 
 

I. Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss nimmt die 1. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung (Anlage 1) zur 
Kenntnis und empfiehlt dem Kreistag diese zu beschließen. 

 
II. Sachverhalt: 
 
Die Änderungen werden in der Anlage 2 - Synopse der Abfallgebührensatzung – dargestellt. 
Aufgrund der als Anlage 3 beigefügten Gebührenkalkulation müssen die Gebühren wie nachfolgend 

dargestellt geändert werden. Die Erstellung der Kalkulation wurde von der Mittelrheinischen 
Treuhand GmbH begleitet und anschließend überprüft (Anlage 4). 
 

Gebührenerhöhung der Grundgebühr Restmüll Untertaunus (§ 3 Abs. 1): 

 

 

bis 31.12.2021 

EUR 

ab 01.01.2022 

EUR 

80 l MGB Restmüll 5,76 8,73 

120 l MGB Restmüll 8,64 13,10 

240 l MGB Restmüll 17,28 26,20 

1100 l MGB Restmüll 79,20 120,06 

 

Gebührenerhöhung der Leerungsgebühr Restmüll Untertaunus (§ 3 Abs. 2): 

 

 

bis 31.12.2021 
EUR 

ab 01.01.2022 
EUR 

80 l MGB Restmüll 3,84 4,36 

120 l MGB Restmüll 5,79 6,53 

240 l MGB Restmüll 11,52 13,07 

1100 l MGB Restmüll 52,80 59,88 
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Gebührenerhöhung der Gebühr für die Änderung des Behältervolumens (§ 3 Abs. 5): 
 

bis 31.12.2021 

EUR 

ab 01.01.2022 

EUR 

10,00 35,00 
 

Bedingt durch die Gebührenerhöhung wird vorgeschlagen, die Abschlagszahlungen auf die 
ursprüngliche Regelung der Quartalsabrechnung zurückzuführen (§ 4 Abs. 4).  
 

Gebührenerhöhung der Gebühr für den Abfallverband Rheingau (§ 5 Abs. 4): 

 

 

bis 31.12.2021 

EUR 

ab 01.01.2022 

EUR 

Gebühr je Einwohner 20,70 37,43 
Gebühr je Gewichtstonne 108,20 117,89 

 
Der Deckungsbeitrag für die Entsorgung der Abfälle im Abfallwirtschaftszentrum Singhofen wird an 
den Abfallverband Rheingau in der tatsächlichen Höhe weitergegeben.  

 

Gebührenerhöhung der Gewerbeabfallgebühren (§ 7 Nr. 1): 
 

 

bis 31.12.2021 
EUR 

ab 01.01.2022 
EUR 

Gebühr je Gewichtstonne 155,00 411,29 

 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 13. September 2021 der 1. Änderungssatzung der 

Abfallgebührensatzung einstimmig zugestimmt. 

 
III. Finanzierungsübersicht 

 
Siehe Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (XI/196) sowie Anlage 3 
 
 

 
 
 

 

(Frank Kilian) 
Landrat 
 
 

 
Anlagen: 

Anlage 1 – 1. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung 
Anlage 2 – Synopse der Abfallgebührensatzung 

Anlage 3 – Gebührenkalkulation 2021 bis 2025 
Anlage 4 – Untersuchungsbericht der Mittelrheinischen Treuhand GmbH 
 


